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1. Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Geschäftsbedingungen des Verlages ist der Vertrag über die Veröffentlichung 
einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden oder sonstigen Inserenten.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen ei-
nes Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erschei-
nen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröf-
fentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im 
Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entspre-
chenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobe-
reich des Verlages beruht.

5. Bei Stornierung innerhalb von sechs Wochen vor Erscheinungstermin ist der Anzeigenbetrag zu 80 % fällig, bei Stornierung 
vor dieser Frist werden dem Auftraggeber 40 % des Anzeigenpreises als außerordentliche Aufwandsvergütung berechnet. Die 
Stornierung von Anzeigen muss schriftlich beim Verlag erfolgen. Bei Stornierung von Mehrfachschaltungen vor Ablauf des An-
zeigenauftrages werden eventuelle Nachlässe, die auf Basis des Vertragsabschlusses einer Mehrfachschaltung gewährt wur-
den, gemäß der aktuell gültigen Anzeigenpreisliste nachberechnet. Diese Regelung gilt ebenfalls, wenn zusätzliche kostenlose 
Inserate als Natura-lrabatte (z. B. Promotion) vereinbart wurden.

6. Der Verlag kann Platzierungswünsche vormerken und versuchen, sie im Rahmen der technischen und gestalterischen Mög-
lichkeiten zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung ist jedoch unverbindlich. Platzierungsforderungen, deren Erfüllung Auf-
tragsvoraussetzung ist, bedingen einen Platzierungszuschlag von mind. 15 %.

7. Aufträge für Anzeigen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimm-
ten Plätzen des Magazins veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch 
vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag nicht auszuführen ist. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst 
nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Die Ablehnung des Auftrages wird dem Auftraggeber un-
verzüglich mitgeteilt.

8. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

9. Die durch den Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung 
des Verlages weiterverarbeitet werden.

10. Der Verlag verwendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt, haftet jedoch nicht, 
wenn er von den Auftraggebern irregeführt und getäuscht wird. Der Auftraggeber steht für den Inhalt und die rechtliche Zuläs-
sigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen ein. Der Auftraggeber haftet für alle Folgen und 
Schäden, die sich für den Verlag, insbesondere aufgrund presserechtlicher und gesetzlicher Bestimmungen oder Vorschriften, 
aus dem Inhalt der Anzeigen durch deren Abdruck und Streuung ergeben können. Der Auftraggeber hat den Verlag von Ansprü-
chen Dritter freizustellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung zu tragen, 
und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen.

11. Der Verlag übernimmt keine Haftung für gelieferte Anzeigen, Bild- und Textmaterial. Diese müssen frei von Rechten Drit-
ter sein.

12. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftragge-
ber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. 
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebe-
nen Möglichkeiten.

13. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der An-
zeige beeinträchtigt wurde. Reklamationen müssen innerhalb von 10 Tagen nach Eingang von Rechnung und Beleg schriftlich 
beim Verlag geltend gemacht werden.

14. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gegen vorherige schriftliche Erklärung der Kostenübernahme durch 
den Auftraggeber geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der 
Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzugs gesetzten Frist mitge-
teilt werden. Sendet der Auftraggeber den Probeabzug nicht fristgerecht zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck erteilt.

15. Technische Veränderungen des Magazins, z. B. Format oder Papier, liegen im Ermessen des Verlages.

16. Die Rechnung ist innerhalb 10 Tagen nach Erhalt zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. Unberechtigte Ab-
züge werden kostenpflichtig nachbelastet.

17. Bei verspäteter Zahlung fallen Verzugskosten (z. B. Mahnspesen von Euro 8,50 pro Mahnung) und Verzugszinsen von 1 % 
pro Monat ab dem Tag der Fälligkeit an. Der Auftraggeber verpflichtet sich, nebst den Verzugszinsen und -kosten die effekti-
ven Inkassokosten (mind. 7 % des Rechnungsbetrages sowie weitere Aufwendungen gemäß Tarif) oder die Beitreibungs- und 
Prozesskosten zu übernehmen. Bei Einklagungen von Forderungen entfällt der Anspruch auf gewährte Nachlässe / Rabatte und 
wird nachbelastet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zu-
rückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.

18.  Der Verlag ist berechtigt, die Rechte aus jeder Rechnungsforderung an einen Dritten abzutreten. Die Anzeige der Abtre-
tung ist dann auf der Rechnung ersichtlich.

19. Der Verlag liefert mit der Rechnung ein Belegexemplar.

10. Zahlungen sind auch dann zu leisten, wenn Gegenansprüche oder etwaige Beanstandungen geltend gemacht werden oder 
wenn die Ware bzw. Leistung aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, nicht termingerecht abgeliefert werden kann. 
Die Verrechnung ist nicht zulässig.

21. Kosten für die Anfertigung bestellter Entwürfe, Repros, Lithos und Satzarbeiten sowie für vom Auftraggeber gewünschte 
oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

22. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergelei-
tet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf 
andere Weise genannte durchschnittliche Auflage unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preismin-
derung berechtigter Mangel, wenn sie mehr als 25 % beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprü-
che ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, 
dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

23. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zugesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung en-
det mit einer Frist von drei Monaten nach Auftragsablauf.

24. Das Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber und Verlag untersteht deutschem Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
ist der Sitz des Verlages.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
TMM Marketing und Medien GmbH & Co. KG 

(im folgenden Verlag genannt)
(Stand Februar 2009)
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T O P  G U I D E  B e r l i n
Ausgabe Berlin Nord

M E D I A D A T E N
Das TOP Magazin Berlin gehört seit über 20 Jahren zu den führenden regionalen Business- und Gesellschafts-Magazinen der Hauptstadtregion und bietet seinen  
Lesern einen Themenmix aus niveauvollen Beiträgen in den Rubriken Business, Mode, Gesundheit, Beauty, Wellness, Mobilität, Immobilien, Gastlichkeit, Golf, Kultur, Men-
schen und Reisen sowie Porträts, den Shopping-Guide Berlin Deluxe und einen langfristigen Veranstaltungskalender. Jetzt wird es durch den TOP Guide noch lokaler!

e d l e s  h a n d w e r k

Die Stärke eines großen Teils hand-
werklicher Leistungen liegt in der 
Deckung des gehobenen Bedarfs. Die 
Wünsche nach individueller Befriedi-
gung der Bedürfnisse und damit nach 
Qualität und Maßarbeit werden immer 
größer. Darüber hinaus werden viele 
industriell gefertigte Erzeugnisse erst 
durch die Leistungen der Handwer-
ker zu einem Wirtschaftsgut für den 
Endverbraucher. Wer etwas Besonde-
res möchte – sei es ein Möbelstück, 
eine Brille, Bekleidung oder ein Umbau 
am PKW – ist beim Handwerker bes-
tens aufgehoben. Hier wird er kompe-
tent beraten und erhält das, was 
er möchte. Der Spruch „Unmög-
liches wird sofort erledigt – Wun-
der brauchen etwas länger“ hat im 
Handwerk durchaus einen hohen 
Wahrheitsgehalt.

Handwerker fertigen eben 
nicht ab, sie bedienen ihre Kun-
den individuell. Im Mittelpunkt 
steht immer der Mensch als Part-
ner, nicht die anonyme Maschi-
ne. Die überwiegend kleinen 
und mittleren Handwerksbetrie-
be können darüber hinaus rasch 
auf veränderte Marktsituatio-
nen und Nachfragen reagieren 
– das macht sie überaus flexibel. 
Aufgrund seiner spezifischen Voraus-
setzungen ist das Handwerk demnach 
in besonderem Maße in der Lage, mit 
seinem Leistungsangebot auf den per-
sönlichen Bedarf einzugehen. Präzisi-
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on und Spezialisierung sind die beson-
deren Kennzeichen, handwerkliche 
Kunst und Kreativität die Merkmale 
der Berufs- und Arbeitswelt des Hand-
werks.

Lebende Traditionen  
im Handwerk
Handwerker sind traditionsbewuss-
te Menschen. Freisprechungsfeiern 
vor offener Innungslade, das klassi-
sche „Aufdingen“ der Berufsanfänger 
und Lehrlinge sowie zahlreiche weite-
re Bräuche, deren Ursprünge teilwei-
se weit in die Vergangenheit zurückrei-

chen, belegen dies auf eindrucksvolle 
Art und Weise. Die Handwerkerinnen 
und Handwerker blicken mit berechtig-
tem Stolz auf ihre Traditionen zurück, 
denn Fortschritt und Innovation sind 

ohne Rückbesinnung auf die Wurzeln 
handwerklichen Tuns nicht denkbar.

Das Handwerk schafft und erhält 
Kultur. Alle Kulturdenkmäler – seien es 
hochberühmte oder weniger bekannte 
– sind durch die Kunstfertigkeit unter-
schiedlicher Handwerke entstanden. Es 
sind daher auch meist Handwerker, die 
diese Denkmäler pflegen, erhalten und 
sanieren. Somit erfüllt das Handwerk 
nicht nur eine handwerklich-techni-
sche, sondern auch eine kulturelle Auf-
gabe ersten Ranges.

Hierbei trägt der einzelne Hand-
werker eine hohe Verantwortung. Er 

muss sich in den traditionellen 
Handwerkstechniken hervorra-
gend auskennen, so dass er abwä-
gen kann, welches Material, wel-
che Methode, welches Vorgehen 
der klassischen Bausubstanz oder 
dem antiken Gegenstand zuträg-
lich ist. Es bedarf umfangreichen 
Wissens und jahrelanger Erfah-
rung, um fachgerecht mit histo-
rischen Objekten umgehen zu 
können. Traditionelle Metho-
den und Arbeitsweisen sind auch 
im modernen Handwerk gefragt; 
durch zahlreiche Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen, z. B. zum 
Restaurator im Tischler- oder 

Malerhandwerk, bietet nicht zuletzt die 
Handwerkskammer Berlin interessier-
ten Handwerkerinnen und Handwer-
kern die Möglichkeit, sich diese gefrag-
ten Arbeitsweisen anzueignen.

Wenn sich edle Materialien, Maßanfertigung und Kundenwünsche treffen

Handwerk – 
exklusiv und individuell

Wenn vom Handwerk die Rede ist, denken die meisten zuallererst an den Bäcker, den Fleischer, den Friseur, 
die Männer vom Bau, vielleicht noch an den Schuhmacher oder Tischler. Doch dass sich hinter dem Begriff 
Handwerk rund 100 Berufe verbergen, wird kaum jemand annehmen. Konkret bedeutet dies, dass jeder von 
uns, egal wo er lebt und wo er tätig ist, mit Handwerkern zu tun hat, auf Reparaturarbeiten und Dienstleistun-
gen angewiesen ist. Auch innerhalb Berlins erweist sich das Handwerk als vielseitigster Wirtschaftsbereich und 
erhöht mit seiner Vielfalt und Kundennähe zweifellos den Wohnwert unserer Stadt.

schen Sportbundes mit dem Nationa-
len Olympischen Komitee 2006 zum 
Deutschen Olympischen Sportbund. 
„Es ging nicht an, dass es einen großen 
Sportbund gab und ein kleines Natio-
nales Olympisches Komitee, da kolli-
dierte es zum Teil auch personell.“ Den 
Zusammenschluss hatte er jahrelang 
gefordert. Rund zehn Jahre vergingen, 
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und zustande kam die Vereinigung erst 
am Ende seiner sportpolitischen Lauf-
bahn. Dafür wurde Richthofen der erste 
Ehrenpräsident des neuen Verbandes.

Neffe des „Roten Barons“
Manfred von Richthofen ist der Neffe 
des legendären Jagdfliegers Rittmeister 
Manfred von Richthofen, der als „Roter 

Baron“ wie ein Volksheld verehrt wurde 
und dem der Sport-Mann seinen Vor-
namen zu verdanken hat. Von klein an 
ist er mit allen Fliegergeschichten be-
traut worden. So jemand wie General-
oberst Ernst Udet, der nach Richtho-
fens Onkel die zweithöchste Zahl von 
Abschüssen unter den deutschen Jagd-
piloten erzielte, kam „zwei Mal die Wo-

Manfred von Richthofen spielt kein 
Skat wie viele seiner Funktionärskol-
legen im Sport, und einen Flipper 
hat der Mitbegründer und Anteilseig-
ner der Spielbank Berlin auch nicht im 
Haus. „Ich bin von klein an Hockeyspie-
ler“, betont er, der zehn Jahre lang ak-
tiv war in der Hockey-Oberliga. „Das 
merkt man dann auch an den Knochen, 
man bekommt da ja nicht wie beim Fuß-
ball nur Tritte, sondern auch Schläge.“ 
Die Leidenschaft für diese Sportart be-
gann in seiner Zeit im renommierten 
Bodensee-Internat Salem. Dort war Ho-
ckey Schulsport, und der kleine Man-
fred lernte das Spiel gemeinsam mit 
Kindern aus dem Kreis der Stauffen-
berg-Attentäter vom Schulleiter Prinz 
Georg-Wilhelm von Hannover. Dieser 
schrieb an Manfreds Vater, dass die Leis-
tungen seines Sprößlings in den wissen-
schaftlichen Fächern teilweise zu wün-
schen übrig ließen, die im Hockey aber 
sensationell seien. Der heute 75-Jähri-
ge fährt zum Ausgleich Rad. „Alles an-
dere mache ich nicht mehr wegen eines 
Bandscheibenvorfalls. Ich bin sehr gern 
in Davos und Arosa Ski gelaufen, aber 
das geht leider nicht mehr wegen der 
Erschütterungen.“ Der älteste Sohn von 
Bolko Freiherr von Richthofen und Vik-
toria Freiin Praetorius von Richthofen 
lebt heute halb in seiner Heimatstadt 
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Berlin und halb in Bayern. Er mag Mün-
chen besonders wegen der Umgebung, 
betont aber ausdrücklich, dass er lieber 
in Berlin sei, weil die Hauptstadt so le-
bendig ist. Gerade das kulturelle Ange-
bot findet er sensationell. Er hält Vor-
träge und sitzt in mehreren Beiräten, 
vor allem in der Wirtschaft, zum Bei-
spiel in der Commerzbank, aber auch 
im Beirat der Reinickendorfer Füchse. 
„Für die Sportstadt Berlin ist es zwin-
gend, dass man auch im Handball mit-
macht. Und das Publikum dafür ist ja 
da.“ Seiner Meinung nach gibt Berlin in 
den Spielsportarten zurzeit in Deutsch-
land den Ton an. „Keine andere Stadt 
hat eine solche Spitzenstellung, das war 
lange nicht der Fall. Ob im Eishockey, 
im Volleyball, im Damen-Hockey oder 
im Badminton.“ 

Aus zwei mach eins: 
 Vereinigung der Sport ver-
bände West und Ost,  Fusion 
von DSB und NOK
Als Vize- und später als Präsident des 
DSB organisierte Manfred von Richt-
hofen nach dem Mauerfall die Zusam-
menführung der Sportverbände Ost 
und West. Da waren neue Landessport-
bünde zu gründen, Vorsitzende wurden 
gewählt und einige mussten wegen ih-
rer Stasi-Verstrickungen ausgewech-

selt werden. Damals wurde seiner Mei-
nung nach nicht in jedem Fall richtig 
entschieden: „Die Deutsche Hoch-
schule für Körperkultur in Leipzig hät-
te man von den Apparatschiks befrei-
en, aber grundsätzlich erhalten sollen, 
das war eine bedeutende wissenschaft-
liche Einrichtung.“ Richthofens wohl 
größter Erfolg ist die Fusion des Deut-

Ortstermin im Grunewald. Die Herren sind tadellos gekleidet und die 
Atmosphäre ist sportlich-lässig, als Manfred von Richthofen und sein 
Sohn Reinhard von Richthofen-Straatmann (Präsident des Berliner 
Leichtathletikverbandes) Jürgen H. Blunck und Gerald Backhaus vom 
TOP Magazin Berlin bei Kaffee und selbst gebackenen Plätzchen empfan-
gen. Das Gespräch dreht sich um das spannende Leben des Sportfunktio-
närs und Unternehmers, Berlin als Sportstadt und natürlich auch um die 
berühmte Familie.

Der Ehrenpräsident des Deutschen Olympischen Sportbunds und 
Spielbank-Unternehmer Manfred von Richthofen im Interview

Ein Mann des großen Spiels 
und für große Spiele

d e l u x e

Zu Beginn ihrer Karriere war die ge-
lernte Modedesignerin Bettina Schul-
te-Hebing für internationale Mode-
unternehmen wie Louis Féraud tätig. 
Doch ihre tiefe Zuneigung galt von je-
her edlem Schmuck. Im Jahr 2004 trat 
sie mit ihrer ersten eigenen Schmuck-
Kollektion ins Rampenlicht, mit der sie 
sofort Aufmerksamkeit und Anerken-
nung errang. Drei Jahre später gründe-
te Bettina Schulte-Hebing ihre eigene 
Schmuckmanufaktur. Die Paul & Mel-
ly-Kollektionen bestehen aus prächti-
gen Stücken, die durch hochwertige 
Materialien wie geschliffene Edelsteine, 
venezianisches Glas und verschiedene 
Zuchtperlen überzeugen. Jedes Acces-
soire ist ein individuelles, von Hand ge-
fertigtes Kunstwerk. Der Stil, elegant 
und klassisch, aber auch überraschend 
lustig mit Liebe zum Detail. Die Kollek-
tionen von Paul & Melly sind effektvolle 
Stücke, deren hochwertige Materialien 
und raffinierte  Gestaltung überzeugen. 

Die hochwertigen Kolliers und Pre-
ziosen des Berliner Labels sind im Inter-
net und im luxuriösen Showroom der 
Jugendstilvilla in der Delbrückstraße im 
Grunewald zu sehen. Schon die Räume 
lohnen den Besuch. Hier können nach 

Termin-Vereinbarung alle Kolliers 
in angenehmer Atmosphäre persön-
lich betrachtet und probiert werden. 
Selbstverständlich fertigt die Manufak-
tur auch individuelle Schmuckstücke. 
Nach dem Motto: „Wir legen den Hund 
an die Kette“ bekommt jeder Hunde-
kopf ein Halsband mit wunderschönen 
Steinen oder Nieten, die zu den Farb-
tönen der Kette passen. Auch die Man-
schettenknöpfe stellen Hundeköpfe mit 
aufwändigen Steinen und einer Ket-
te mit einem Knochen am Ende dar. 
Das Highlight der Schmuckstücke sind 
wunderbar gestaltete Hornarmreifen. 

Wie zwei Jack Russell Terrier Ideen für prächtige Schmuckstücke lieferten

Als die Berliner Designerin Bettina Schul-
te-Hebing einst ihren zwei Jack Russell Ter-
riern Paul und Melly beim Herumtollen 
zuschaute, wurde sie nachdenklich. Zwei 
um einen Ball balgende Hunde, und je-
der zieht an einer Seite ... Die Idee des Hun-
dekopf-Magnet-Verschlusses war geboren. 
Der originelle Kugelverschluss ziert seit-
dem die Kolliers der Designerin. Paul und 
Melly wurden so zu den Namensgebern der 
Schmuckmanufaktur und zu eingetragenen 
Warenmarken. 

Paul & Melly

Paul & Melly ®
Delbrückstraße 10 · 14193 Berlin
Tel. 030 / 89 04 46 36
info@paulandmelly.com
www.paulandmelly.com

Im Grand Hyatt am Marlene-Dietrich-
Platz gibt es, außer den Restaurants Vox 
und Tizian, seit Frühjahr 2008 das Re-
staurant „Mesa“. Das futuristische Res-
taurant bittet mit knapp 30 internatio-
nal gespickten Kleinigkeiten zu „Tisch“. 
Ein paar Löffel oder Gabeln nach itali-
enischen Gelüsten, wie z. B. einem Vi-
tello Tonato mit Kapern und Tomaten, 
oder mehr amerikanisch mit Garnele 

058 

und Caesar Salat, mehr berlinerisch mit 
Currywurst und Pommes oder doch lie-
ber dreimal Nachtisch mit Aprikosen-
crumble, Créme Brûlée und Schokola-
den-Grießflammerie mit Ananas? Die 
wechselnde Karte ist ein kulinarisches 
Puzzle für individuelle Gelüste zum Zu-
sammenstellen und als Ab-und-zu-Gast 
können Sie schnell ein Stammgast wer-
den – denn es wird asiatisch, mediterran 

woder amerikanisch gekocht – eine Art 
Multi-Kulti-Küche, nicht in einem Topf, 
aber geschickt zusammengestellt für ku-
linarische Wiederholungstäter und sol-
che, die es werden möchten. Die Prei-
se sind moderat, alle Speis(ch)en kosten 
zwischen 4,50 und 8 Euro. Zum Lunch 
können Sie aus dieser (gleichen) Kar-
te drei Gerichte (für 12,50 Euro) oder 
vier Gerichte (für 16,50 Euro) inkl. einer 
0,5-Liter-Flasche Wasser wählen. 
www.berlin.grand.hyatt.com  

Lunch und Lecker
Die neue Lunch-Karte bietet von 12 bis 
15 Uhr ein 3-Gänge-Menü für 45 Eu-
ro. Dazu hält Chef-Sommelier Gunnar 
Tietz den richtigen Wein parat, aber 
voll im (Mittags)Trend ist Jerk Riese 
mit seiner Wasserempfehlung aus Ber-
lins umfangreichster Wasserkarte (im 
April 2009 erscheint sein Buch „Die 
Welt des Wassers“, mit umfangreichen 

Spitzengastronomie zum Lunch-Preis 

Business-Lunch

Es gab Zeiten, da wurden „Mittagesser“ nicht ernst genommen, nur die in Genuss schwelgenden Abendesser. Wohl 
gemerkt, aber nur von den Gästen untereinander, nicht von den Gastronomen. By the way, Wolfram Siebeck, Berufs  - 
esser aus Berufung, geht fast ausschließlich mittags zum Testen. Mittlerweile hat sich aber sehr wohl herumgesprochen,  
dass es einen Genuss-Gipfel am Mittag, oftmals bis zum halben Preis im Gegensatz zum Abendessen, gibt. Jetzt sind  
die „Luncher“ in und sparen noch dazu, so à la „mittags ein Genuss-Schnäppchen erlegen“.  Autorin: Rose Marie Donhauser

G a s T l i c h k e i T

Restaurants im „Grand Hyatt Hotel“

Vorteile der Regionalausgabe TOP Guide Berlin Nord
• �starke Präsenz durch punktgenaue Verteilung direkt in der 

konsumfreudigen Region Berlin Nord.
• �dreimonatige Lese- und Werbewirkung 
• günstiges Preis-Leistungsverhältnis
• �Präsentation Ihres Geschäftes in hochwertigem Umfeld 
• �Verbindung mit der bekannten Marke TOP Magazin
• integriert in das TOP Magazin Berlin

Verteilung in Berlin Nord:
Die Verteilung erfolgt über eine geprüfte Geschäftsauslage im 
hochwertigen Einzelhandel in den zentralen Einkaufsstraßen und 
deren Nebenstraßen des Bezirks Reinickendorf sowie in der nähe-
ren Umgebung. U. a.: Alt-Tegel, Gorkistraße, Kurt-Schumacher 
Damm, Berliner Straße, Scharnweberstraße, Wittenau, Ludolfinger 
Platz, Zeltinger Platz, Seidelstraße, Heiligensee, Hennigsdorf, Schul- 
zendorfer Straße, Heinsestraße, Waidmannsluster Damm, Hecker- 
damm, Frohnauer Straße, Burgfrauenstraße, Glienicker Straße.

Lokaler TOP Guide im TOP Magazin Berlin
Der neue TOP Guide Berlin, Ausgabe Berlin Nord, stellt den 
lokalen Bezug und die Nähe zu den Menschen Ihres Bezirks her. 
Anspruchsvolle redaktionelle Berichte und Neuigkeiten aus dem 
Berliner Norden, interessante Geschichten, Porträts und Nach-
richten aus Ihrer Nachbarschaft. 16–48 Seiten, die Ihre Kunden 
lieben werden, eingebunden in das TOP Magazin Berlin, verteilt 
vor Ihrer Haustür – das ist der TOP Guide Berlin, Ausgabe Berlin 
Nord, im TOP Magazin Berlin.

TMM Marketing und Medien GmbH & Co. KG · St.Nr. 14/691/69891 · Komplementärin: TMM TOP Marketing und Medien Verwaltungs GmbH  
Geschäftsführer: Jürgen H. Blunck · HRA 37903 B · DE248476333 · Kantstraße 151, 10623 Berlin · Tel: 030 20 62 67 3 · Fax: 030 20 62 67 50 

ISDN: 030 20 62 67 54 · E-Mail: mail@tmm.de · www.tmm.de

*Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Platzierungswünsche, deren Erfüllung Auftragsvoraussetzung sind, bedingen einen Aufschlag von 15 Prozent.  
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Format                         Maße Satzspiegel	        Preis in €*
1/1 Seite	  185 x 275	mm	    840,00 €
1/2 Seite quer	  185 x 133	mm	 470,00 €
1/3 Seite quer	  185 x   90	mm	 330,00 €
1/3 Seite hoch	    67 x 275	mm	 330,00 €
1/4 Seite hoch	 95,5 x 133	mm	 270,00 €
1/6 Seite hoch 	    67 x 133	mm	 170,00 €
1/9 Seite hoch	    67 x   85	mm	 130,00 €

Zuschlag für Text und Gestaltung einer 1/1 Seite PR	 200,00 €

Zusätzlich zu Ihrer Schaltung einer 1/1 oder 1/2 Seite erhalten Sie in der nächsten 
Ausgabe des TOP Magazin Berlin kostenlos einen Eintrag in unserem Shopping-Guide 
Berlin Deluxe, der in der Gesamtausgabe erscheint (im Format 43,5 x 40 mm). 

Technische Daten:
Magazinformat:	 218 x 300 mm
Drucktechnik:	 Offset (54–60er Raster)
Farbigkeit:	 4c (Euroskala)
Verarbeitung:	 Klebebindung
TOP Magazin Berlin ist IVW-geprüft.

Erscheinungsweise:	 quartalsweise in eine Teilauflage des  
		  TOP Magazin Berlin integriert
Gesamtauflage: 	 20 000 Exemplare 
Geschäftsbedingungen:	�Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- 

bedingungen des Verlages.
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Stand: Januar 2010 · Änderungen vorbehalten.

Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.tmm.de oder erhalten Sie auf Wunsch per E-Mail: mail@tmm.de

Berlin Nord

Informationsgemeinschaft zur 
Feststellung der Verbreitung  
von Werbeträgern


